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Alles was Recht ist: Die rechtlichen Grundlagen des Kodex 

Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz - HWG) 

HWG § 11 Abs. 1 Nummer 3 sowie Nummer 5 und insbesondere Satz 3 (Vorher-/ Nachher Bilder) 

§ 1
(…)

 andere Mittel, Verfahren, Behandlungen und Gegenstände, soweit sich die Werbeaussage auf die 
Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften 
Beschwerden bei Mensch oder Tier bezieht, sowie operative plastisch-chirurgische Eingriffe, soweit sich die 
Werbeaussage auf die Veränderung des menschlichen Körpers ohne medizinische Notwendigkeit bezieht. 

§ 11
(…)
3. mit der Wiedergabe von Krankengeschichten sowie mit Hinweisen darauf, wenn diese in

missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise erfolgt oder durch eine ausführliche Beschreibung
oder Darstellung zu einer falschen Selbstdiagnose verleiten kann,

(…) 
5. 

 mit einer bildlichen Darstellung, die in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise 
Veränderungen des menschlichen Körpers auf Grund von Krankheiten oder Schädigungen oder die Wirkung 
eines Arzneimittels im menschlichen Körper oder in Körperteilen verwendet, 

Satz 3: (...) - Ferner darf für die in § 1 Nummer 2 genannten operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe nicht 
mit der Wirkung einer solchen Behandlung durch vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des 
Aussehens vor und nach dem Eingriff geworben werden. (...) 

§11:
8. durch Werbevorträge, mit denen ein Feilbieten oder eine Entgegennahme von Anschriften verbunden ist,

11. mit Äußerungen Dritter, insbesondere mit Dank-, Anerkennungs- oder Empfehlungsschreiben, oder mit
Hinweisen auf solche Äußerungen, wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise
erfolgen,

15. durch die nicht verlangte Abgabe von Mustern oder Proben von anderen Mitteln oder Gegenständen
oder durch Gutscheine dafür.
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Musterberufsordnung, Stand 2018: 

§ 2
Allgemeine ärztliche Berufspflichten

(2) Ärztinnen und Ärzte haben ihren Beruf gewissenhaft auszuüben
und dem ihnen bei ihrer Berufsausübung entgegengebrachten
Vertrauen zu entsprechen. Sie haben dabei
ihr ärztliches Handeln am Wohl der Patientinnen und Patienten
auszurichten. Insbesondere dürfen sie nicht das
Interesse Dritter über das Wohl der Patientinnen und Patienten
stellen.

§ 7
Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln
(1) Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde
und unter Achtung der Persönlichkeit, des Willens
und der Rechte der Patientinnen und Patienten, insbesondere
des Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. Das
Recht der Patientinnen und Patienten, empfohlene Untersuchungs- 
und Behandlungsmaßnahmen abzulehnen, ist zu
respektieren.
(2) Ärztinnen und Ärzte achten das Recht ihrer Patientinnen und
Patienten, die Ärztin oder den Arzt frei zu wählen oder zu
wechseln. Andererseits sind – von Notfällen oder besonderen
rechtlichen Verpflichtungen abgesehen – auch Ärztinnen
und Ärzte frei, eine Behandlung abzulehnen. Den begründeten
Wunsch der Patientin oder des Patienten, eine weitere
Ärztin oder einen weiteren Arzt zuzuziehen oder einer anderen
Ärztin oder einem anderen Arzt überwiesen zu werden,
soll die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt in der
Regel nicht ablehnen.
(3) Ärztinnen und Ärzte haben im Interesse der Patientinnen
und Patienten mit anderen Ärztinnen und Ärzten und Angehörigen
anderer Fachberufe im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten.
Soweit dies für die Diagnostik und
Therapie erforderlich ist, haben sie rechtzeitig andere
Ärztinnen und Ärzte hinzuzuziehen oder ihnen die Patientin 
oder den Patienten zur Fortsetzung der Behandlung zu 
überweisen. 

§ 8
Aufklärungspflicht
Zur Behandlung bedürfen Ärztinnen und Ärzte der Einwilligung der
Patientin oder des Patienten. Der Einwilligung hat grundsätzlich die
erforderliche Aufklärung im persönlichen Gespräch vorauszugehen.
Die Aufklärung hat der Patientin oder dem Patienten insbesondere
vor operativen Eingriffen Wesen, Bedeutung und Tragweite der Behandlung
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einschließlich Behandlungsalternativen und die mit ihnen 
verbundenen Risiken in verständlicher und angemessener Weise zu 
verdeutlichen. Insbesondere vor diagnostischen oder operativen 
Eingriffen ist soweit möglich eine ausreichende Bedenkzeit vor der 
weiteren Behandlung zu gewährleisten. Je weniger eine Maßnahme 
medizinisch geboten oder je größer ihre Tragweite ist, umso ausführlicher 
und eindrücklicher sind Patientinnen oder Patienten über 
erreichbare Ergebnisse und Risiken aufzuklären. 

„§ 9 
Schweigepflicht 
(1) Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft
als Ärztin oder Arzt anvertraut oder bekannt geworden
ist – auch über den Tod der Patientin oder des Patienten
hinaus – zu schweigen. Dazu gehören auch schriftliche
Mitteilungen der Patientin oder des Patienten, Aufzeich -
nungen über Patientinnen und Patienten, Röntgenaufnahmen
und sonstige Untersuchungsbefunde.“

Hier sind zwingend auch die Datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

§ 12
Honorar und Vergütungsabsprachen
(1) Die Honorarforderung muss angemessen sein. Für die Bemessung
ist die Amtliche Gebührenordnung (GOÄ) die
Grundlage, soweit nicht andere gesetzliche Vergütungsregelungen
gelten. Ärztinnen und Ärzte dürfen die Sätze
nach der GOÄ nicht in unlauterer Weise unterschreiten.
Bei Abschluss einer Honorarvereinbarung haben Ärztinnen
und Ärzte auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
der oder des Zahlungspflichtigen Rücksicht zu
nehmen.
(…)

5) Vor dem Erbringen von Leistungen, deren Kosten erkennbar
nicht von einer Krankenversicherung oder von einem anderen
Kostenträger erstattet werden, müssen Ärztinnen und
Ärzte die Patientinnen und Patienten schriftlich über die
Höhe des nach der GOÄ zu berechnenden voraussichtlichen
Honorars sowie darüber informieren, dass ein Anspruch auf
Übernahme der Kosten durch eine Krankenversicherung
oder einen anderen Kostenträger nicht gegeben oder nicht
sicher ist.

§ 18
Berufliche Kooperationen
(2) Ärztinnen und Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam

in allen für den Arztberuf zulässigen Gesellschaftsformen
ausüben, wenn ihre eigenverantwortliche,
medizinisch unabhängige sowie nicht gewerbliche Berufsausübung 
gewährleistet ist. Bei beruflicher Zusammen - 
arbeit, gleich in welcher Form, hat jede Ärztin und jeder 
Arzt zu gewährleisten, dass die ärztlichen Berufspflichten 
eingehalten werden. 
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§ 21
Haftpflichtversicherung
Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, sich hinreichend gegen
Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu
versichern.

§ 27
Erlaubte Information und berufswidrige Werbung
(1) Zweck der nachstehenden Vorschriften der Berufsordnung
ist die Gewährleistung des Patientenschutzes durch sachgerechte
und angemessene Information und die Vermeidung einer
dem Selbstverständnis der Ärztin oder des Arztes zuwiderlaufenden 
Kommerzialisierung des Arztberufs. 
(2) Auf dieser Grundlage sind Ärztinnen und Ärzte sachliche
berufsbezogene Informationen gestattet.
(3) Berufswidrige Werbung ist Ärztinnen und Ärzten untersagt.
Berufswidrig ist insbesondere eine anpreisende, irreführende
oder vergleichende Werbung. Ärztinnen und
Ärzte dürfen eine solche Werbung durch andere weder 
veranlassen noch dulden. Eine Werbung für eigene oder 
fremde gewerbliche Tätigkeiten oder Produkte im Zusammenhang 
mit der ärztlichen Tätigkeit ist unzulässig. Werbeverbote 
aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen 
bleiben unberührt. 

§ 52 SGB V Leistungsbeschränkung bei - Selbstverschulden
(1) Haben sich Versicherte eine Krankheit vorsätzlich oder bei einem von ihnen begangenen Verbrechen
oder vorsätzlichen Vergehen zugezogen, kann die Krankenkasse sie an den Kosten der Leistungen in
angemessener Höhe beteiligen und das Krankengeld ganz oder teilweise für die Dauer dieser Krankheit
versagen und zurückfordern.

(2) Haben sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte ästhetische Operation, eine
Tätowierung oder ein Piercing zugezogen, hat die Krankenkasse die Versicherten in angemessener Höhe an
den Kosten zu beteiligen und das Krankengeld für die Dauer dieser Behandlung ganz oder teilweise zu
versagen oder zurückzufordern.




